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Nr. Name des Betriebes Anschrift Schwerpunkt der Inspektion Termin Umweltbericht

1 Technische Werke Osning GmbH Lönsweg 3, 33790 Halle (Westf.) Flüssiggaslagerung 03.02.2020 öffnen

2
ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. 
KG

Mergehlheide 56-60, 33758 Schloß Holte-
Stukenbrock

Lackieranlage 10.02.2020 öffnen

3 Stadt Verl Marienstr., 33415 Verl Lagerung von Abfällen 09.09.2020 öffnen

4 Stadt Verl Marienstr., 33415 Verl Behandlung von Abfällen 09.09.2020 öffnen

5 Stadt Verl Marienstr., 33415 Verl Kompostierung 09.09.2020 öffnen

6
IAA Kompostierungsanlage GmbH & Co. 
KG

Marburg 29, 33378 Rheda-Wiedenbrück
Umschlagen von nicht gefährlichen 
Abfällen

16.09.2020 öffnen

7
IAA Kompostierungsanlage GmbH & Co. 
KG

Marburg 29, 33378 Rheda-Wiedenbrück
Lagerung von nicht gefährlichen 
Abfällen

16.09.2020 öffnen

8 Gebr. Middendorf GmbH & Co. KG Holstheide 16, 33803 Steinhagen
Junghennenaufzucht (68.000 
Tierplätze)

29.09.2020 öffnen

9 Gebr. Middendorf GmbH & Co. KG Schwarzes Feld 17-19, 33803 Steinhagen
Junghennenaufzucht (68.000 
Tierplätze)

29.09.2020 öffnen

10
Stephan Masanneck Garten- und 
Landschaftsbau

Ascheloher Weg, 33790 Halle (Westf.) Behandlung von Abfällen 30.09.2020 öffnen

11
Stephan Masanneck Garten- und 
Landschaftsbau

Ascheloher Weg, 33790 Halle (Westf.) Lagerung von Abfällen 30.09.2020 öffnen

12
Stephan Masanneck Garten- und 
Landschaftsbau

Ascheloher Weg, 33790 Halle (Westf.) Umschlagen von Abfällen 30.09.2020 öffnen

13 Kurt Wagemann Industriestraße 8, 33790 Halle (Westf.) Behandlung von n.g. Abfällen 07.10.2020 öffnen

14 Kurt Wagemann Industriestraße 8, 33790 Halle (Westf.) Lagerung von n.g. Abfällen 07.10.2020 öffnen

15 Kurt Wagemann Industriestraße 8, 33790 Halle (Westf.) Umschlagen von n.g. Abfällen 07.10.2020 öffnen
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16 Kurt Wagemann Industriestraße 8, 33790 Halle (Westf.)
Be- Entladen von staubenden 
Schuttgütern

07.10.2020 öffnen

17 Kruse GbR
Kaunitzer Str. 242, 33758 Schloß Holte-
Stukenbrock

Masthähnchenanlage 20.10.2020 öffnen

18 Kruse GbR
Kaunitzer Str. 242, 33758 Schloß Holte 
Stukenbrock

Flüssiggasanlage (als Nebeneinrichtung) 21.10.2020 öffnen

19
Olaf Krause Garten- Landschaftsbau 
GmbH & Co. KG

Speckhagen 12, 33790 Halle (Westf.) Lagerung von Abfällen 04.11.2020 öffnen

20
Olaf Krause Garten- Landschaftsbau 
GmbH & Co. KG

Speckhagen 12, 33790 Halle (Westf.) Behandlung von Abfällen 04.11.2020 öffnen

21
Olaf Krause Garten- Landschaftsbau 
GmbH & Co. KG

Speckhagen 12, 33790 Halle (Westf.) Umschlagen von Abfällen 04.11.2020 öffnen

22 Oesterweger Geflügelhof Lange Str. 36-38, 33775 Versmold Geflügelaufzucht 14.12.2020 öffnen

23
BWE - Brüterei Weser Ems GmbH & Co. 
KG

Kölkebecker Straße 45, 33790 Halle
Hähnchenmastanlage (272.000 
Tierplätze)

15.12.2020 öffnen

24
BWE - Brüterei Weser Ems GmbH & Co. 
KG

Kölkebecker Straße 45, 33790 Halle
Flüssiggaslagerung (als 
Nebeneinrichtung)

15.12.2020 öffnen

25 Deponie Niehorst An den Sandgruben, 33334 Gütersloh
Boden- und 
Bauschuttdeponie

öffnen13.02.2020
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Datum: 10.02.2020 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


1 Stunde 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Schwerpunkt-Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde (31. BImSchV, Lackieranlage)  


Grundlage der Überwachung: 


Baugenehmigungen, BImSchG, 31. BImSchV, weitere Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 


Ergebnis der Überwachung:  


☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


--- 


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


--- 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


Betreiber: ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG 


Ort: Schloß Holte-Stukenbrock, Mergelheide 56-60 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Lackieranlage  
(Arbeitsstätten-Nr. 0438177) 


Datum der Umweltinspektion 10.02.2020 


Az: 01476-20-42 







 


☐ Schwerwiegende Mängel:  


--- 


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


keine 


 








 


Datum: 28.12.2020 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


3/4 Stunde 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh 


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde und die untere 


Wasserbehörde. 


Grundlage der Überwachung: 


lt. Baugenehmigungsbescheid 


Ergebnis der Überwachung:  


☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel:  


(vorläufige Einstufung vorbehaltlich der noch vorzulegenden Betriebsdaten). 


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


Betreiber: BWE - Brüterei Weser Ems GmbH & Co. KG 


Ort: Halle (Westf.), Kölkebecker Straße 45 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Hähnchenmastanlage   (0.119.851) 


Datum der Umweltinspektion 14.12.2020 


Az: 04816-20-46 







 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle 
Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer 
festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und 
dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


(noch vorzulegende Betriebsdaten werden in Absprache mit UWB noch angefordert)      


 








 


Datum: 12.11.2020 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


0,75 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


ja 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde und die untere Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Genehmigungsbescheid  Az. 4.2-05864-08-44 vom 01.07.2009 und Genehmigungsbescheid über 


einen wesentliche Änderung Az. 4.2-05397-15-43 vom 28.10.2016 


 


Ergebnis der Überwachung:  


☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


Betreiber: 
IAA Ingenieurgesellschaft für Abfall und Abwasser mbH & Co. KG 


 


Ort: Rheda-Wiedenbrück, Marburg 29 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


IAA Ingenieurgesellschaft für Abfall und Abwasser mbH & Co. KG 
(9026787) 
8.12.2 Lagerung von nicht gef. Abfällen 
8.15.3 Umschlagen von nicht gef. Abfällen 


Datum der Umweltinspektion 16.09.2020 


Az: 01582-20-48 







 


☒ Erhebliche Mängel:  


Seitens der Unteren Wasserbehörde wurde die Bauausführung des Bodenfilterbeckens bemängelt.  


Der Mangel wurde kurzfristig behoben.  


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 12.11.2020 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


0,75 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


ja 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde und die untere Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Genehmigungsbescheid  Az. 4.2-05864-08-44 vom 01.07.2009 und Genehmigungsbescheid über 


einen wesentliche Änderung Az. 4.2-05397-15-43 vom 28.10.2016 


 


Ergebnis der Überwachung:  


☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


Betreiber: 
IAA Ingenieurgesellschaft für Abfall und Abwasser mbH & Co. KG 


 


Ort: Rheda-Wiedenbrück, Marburg 29 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


IAA Ingenieurgesellschaft für Abfall und Abwasser mbH & Co. KG 
(9026787) 
8.12.2 Lagerung von nicht gef. Abfällen 
8.15.3 Umschlagen von nicht gef. Abfällen 


Datum der Umweltinspektion 16.09.2020 


Az: 01582-20-48 







 


☒ Erhebliche Mängel:  


Seitens der Unteren Wasserbehörde wurde die Bauausführung des Bodenfilterbeckens bemängelt.  


Der Mangel wurde kurzfristig behoben.  


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 24.11.2020 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


1 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


Die Überwachung war angemeldet. 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde. 


Grundlage der Überwachung: 


Letzte Umweltinspektion vom 11.12.2017 


Ergebnis der Überwachung:  


☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


Betreiber: Kruse GbR 


Ort: Schloß Holte-Stukenbrock, Kaunitzer Straße 242 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Hähnchenmastanlage 84000 Plätze 
(9075099.0001) 
Flüssiggaslagerung (Anlagen-Nr. 9.1.1.2) 


Datum der Umweltinspektion 21.10.2020 


Az: 03790-20-47 







 


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Keine 


 








 


Datum: 12.11.2020 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


1,25 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


ja 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde und die untere Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Genehmigungsbescheid Az. 4.2-03856-15-43 vom 07.03.2016  


Ergebnis der Überwachung:  


☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel:  


Die Fahrflächen des Waschplatzes sowie des Abfüllplatzes der Tankstelle sind sanierungsbedürftig.  


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


  


Betreiber: Kurt Wagemann e.K. 


Ort: Halle (Westf.), Industriestraße 8 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Kurt Wagemann (9061086) 
8.11.2.4 Behandlung von nicht gef. Abfällen 
8.12.2 Lagerung von nicht gef. Abfällen 
8.15.3 Umschlagen von nicht gef. Abfällen 
9.11.1 Be- Entladen von staubenden Gütern 


Datum der Umweltinspektion 07.10.2020 


Az: 03975-20-48 







 


 


☒ Erhebliche Mängel:  


Die Gesamtlagermenge an Abfällen wurde überschritten. Die Abfälle konnten wegen der Tätigkeiten 


eines benachbarten Betriebes für längere Zeit nicht behandelt werden, sodass die Abfälle sich 


angehäuft haben. 


 Die Lagermenge wurde zeitnah deutlich reduziert. Der erhebliche Mangel wurde somit behoben. 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 12.11.2020 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


1,25 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


ja 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde und die untere Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Genehmigungsbescheid Az. 4.2-03856-15-43 vom 07.03.2016  


Ergebnis der Überwachung:  


☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel:  


Die Fahrflächen des Waschplatzes sowie des Abfüllplatzes der Tankstelle sind sanierungsbedürftig.  


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


  


Betreiber: Kurt Wagemann e.K. 


Ort: Halle (Westf.), Industriestraße 8 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Kurt Wagemann (9061086) 
8.11.2.4 Behandlung von nicht gef. Abfällen 
8.12.2 Lagerung von nicht gef. Abfällen 
8.15.3 Umschlagen von nicht gef. Abfällen 
9.11.1 Be- Entladen von staubenden Gütern 


Datum der Umweltinspektion 07.10.2020 


Az: 03975-20-48 







 


 


☒ Erhebliche Mängel:  


Die Gesamtlagermenge an Abfällen wurde überschritten. Die Abfälle konnten wegen der Tätigkeiten 


eines benachbarten Betriebes für längere Zeit nicht behandelt werden, sodass die Abfälle sich 


angehäuft haben. 


 Die Lagermenge wurde zeitnah deutlich reduziert. Der erhebliche Mangel wurde somit behoben. 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 12.11.2020 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


1,25 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


ja 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde und die untere Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Genehmigungsbescheid Az. 4.2-03856-15-43 vom 07.03.2016  


Ergebnis der Überwachung:  


☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel:  


Die Fahrflächen des Waschplatzes sowie des Abfüllplatzes der Tankstelle sind sanierungsbedürftig.  


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


  


Betreiber: Kurt Wagemann e.K. 


Ort: Halle (Westf.), Industriestraße 8 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Kurt Wagemann (9061086) 
8.11.2.4 Behandlung von nicht gef. Abfällen 
8.12.2 Lagerung von nicht gef. Abfällen 
8.15.3 Umschlagen von nicht gef. Abfällen 
9.11.1 Be- Entladen von staubenden Gütern 


Datum der Umweltinspektion 07.10.2020 


Az: 03975-20-48 







 


 


☒ Erhebliche Mängel:  


Die Gesamtlagermenge an Abfällen wurde überschritten. Die Abfälle konnten wegen der Tätigkeiten 


eines benachbarten Betriebes für längere Zeit nicht behandelt werden, sodass die Abfälle sich 


angehäuft haben. 


 Die Lagermenge wurde zeitnah deutlich reduziert. Der erhebliche Mangel wurde somit behoben. 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 12.11.2020 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


1,25 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


ja 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde und die untere Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Genehmigungsbescheid Az. 4.2-03856-15-43 vom 07.03.2016  


Ergebnis der Überwachung:  


☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel:  


Die Fahrflächen des Waschplatzes sowie des Abfüllplatzes der Tankstelle sind sanierungsbedürftig.  


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


  


Betreiber: Kurt Wagemann e.K. 


Ort: Halle (Westf.), Industriestraße 8 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Kurt Wagemann (9061086) 
8.11.2.4 Behandlung von nicht gef. Abfällen 
8.12.2 Lagerung von nicht gef. Abfällen 
8.15.3 Umschlagen von nicht gef. Abfällen 
9.11.1 Be- Entladen von staubenden Gütern 


Datum der Umweltinspektion 07.10.2020 


Az: 03975-20-48 







 


 


☒ Erhebliche Mängel:  


Die Gesamtlagermenge an Abfällen wurde überschritten. Die Abfälle konnten wegen der Tätigkeiten 


eines benachbarten Betriebes für längere Zeit nicht behandelt werden, sodass die Abfälle sich 


angehäuft haben. 


 Die Lagermenge wurde zeitnah deutlich reduziert. Der erhebliche Mangel wurde somit behoben. 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 30.09.2020 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


0,5 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


ja 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die Untere Immissionsschutzbehörde und die Untere 


Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Genehmigungsbescheid Az. 4.2-03815-16-43 vom  09.02.2018 


Ergebnis der Überwachung:  


☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


Betreiber: 
Stephan Masanneck Garten- und Landschaftsbau 


 


Ort: Halle (Westf.), Ascheloher Weg 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Stephan Masanneck Garten- und Landschaftsbau (8150322) 
8.11.2.4 Behandlung von nicht gef. Abfällen 
8.12.2 lagerung von nicht gef. Abfällen 
8.15.3 Umschlagen von nicht gef. Abfällen 
 


Datum der Umweltinspektion 30.09.2020 


Az: 01580-20-48 







 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle 
Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer 
festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und 
dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 30.09.2020 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


0,5 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


ja 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die Untere Immissionsschutzbehörde und die Untere 


Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Genehmigungsbescheid Az. 4.2-03815-16-43 vom  09.02.2018 


Ergebnis der Überwachung:  


☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


Betreiber: 
Stephan Masanneck Garten- und Landschaftsbau 


 


Ort: Halle (Westf.), Ascheloher Weg 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Stephan Masanneck Garten- und Landschaftsbau (8150322) 
8.11.2.4 Behandlung von nicht gef. Abfällen 
8.12.2 lagerung von nicht gef. Abfällen 
8.15.3 Umschlagen von nicht gef. Abfällen 
 


Datum der Umweltinspektion 30.09.2020 


Az: 01580-20-48 







 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle 
Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer 
festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und 
dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 30.09.2020 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


0,5 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


ja 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die Untere Immissionsschutzbehörde und die Untere 


Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Genehmigungsbescheid Az. 4.2-03815-16-43 vom  09.02.2018 


Ergebnis der Überwachung:  


☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


Betreiber: 
Stephan Masanneck Garten- und Landschaftsbau 


 


Ort: Halle (Westf.), Ascheloher Weg 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Stephan Masanneck Garten- und Landschaftsbau (8150322) 
8.11.2.4 Behandlung von nicht gef. Abfällen 
8.12.2 lagerung von nicht gef. Abfällen 
8.15.3 Umschlagen von nicht gef. Abfällen 
 


Datum der Umweltinspektion 30.09.2020 


Az: 01580-20-48 







 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle 
Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer 
festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und 
dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 25.11.2020 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


1 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


ja 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde und die untere Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Genehmigungsbescheid Az. 4.2-04573-17-43 vom 10.07.2018 


Ergebnis der Überwachung:  


☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☒ Erhebliche Mängel:  


Betreiber: 
Olaf Krause Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co. KG 


 


Ort: Halle (Westf.), Speckhagen 12 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Olaf Krause Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co. KG 
(0443780) 
8.11.2.4 Behandlung von nicht gef. Abfällen 
8.12.2 Lagerung von nicht gef. Abfällen 
8.15.3 Umschlagen von nicht gef. Abfällen 


Datum der Umweltinspektion 04.11.2020 


Az: 04269-20-48 







 


Es wurde eine Überschreitung der Lagermengen festgestellt. 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 25.11.2020 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


1 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


ja 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde und die untere Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Genehmigungsbescheid Az. 4.2-04573-17-43 vom 10.07.2018 


Ergebnis der Überwachung:  


☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☒ Erhebliche Mängel:  


Betreiber: 
Olaf Krause Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co. KG 


 


Ort: Halle (Westf.), Speckhagen 12 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Olaf Krause Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co. KG 
(0443780) 
8.11.2.4 Behandlung von nicht gef. Abfällen 
8.12.2 Lagerung von nicht gef. Abfällen 
8.15.3 Umschlagen von nicht gef. Abfällen 


Datum der Umweltinspektion 04.11.2020 


Az: 04269-20-48 







 


Es wurde eine Überschreitung der Lagermengen festgestellt. 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 25.11.2020 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


1 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


ja 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde und die untere Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Genehmigungsbescheid Az. 4.2-04573-17-43 vom 10.07.2018 


Ergebnis der Überwachung:  


☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☒ Erhebliche Mängel:  


Betreiber: 
Olaf Krause Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co. KG 


 


Ort: Halle (Westf.), Speckhagen 12 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Olaf Krause Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co. KG 
(0443780) 
8.11.2.4 Behandlung von nicht gef. Abfällen 
8.12.2 Lagerung von nicht gef. Abfällen 
8.15.3 Umschlagen von nicht gef. Abfällen 


Datum der Umweltinspektion 04.11.2020 


Az: 04269-20-48 







 


Es wurde eine Überschreitung der Lagermengen festgestellt. 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 10.09.2020 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


0,3 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


ja 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde und die untere 


Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Abnahme des Genehmigungsbescheid Az. 4.2-04219-18-43 


Ergebnis der Überwachung:  


☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


Betreiber: Stadt Verl 


Ort: Verl, Marienstr. 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Stadt Verl (0230311) 
8.11.2.4 Behandlung von nicht gef. Abfällen 
8.12.2 Lagerung von nicht gef. Abfällen 
8.5.2 Erzeugung von Kompost 
 
 


Datum der Umweltinspektion 09.09.2020 


Az: 01579-20-48 







 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle 
Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer 
festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und 
dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreieben 


 








 


Datum: 10.09.2020 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


0,3 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


ja 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde und die untere 


Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Abnahme des Genehmigungsbescheid Az. 4.2-04219-18-43 


Ergebnis der Überwachung:  


☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


Betreiber: Stadt Verl 


Ort: Verl, Marienstr. 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Stadt Verl (0230311) 
8.11.2.4 Behandlung von nicht gef. Abfällen 
8.12.2 Lagerung von nicht gef. Abfällen 
8.5.2 Erzeugung von Kompost 
 
 


Datum der Umweltinspektion 09.09.2020 


Az: 01579-20-48 







 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle 
Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer 
festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und 
dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreieben 


 








 


Datum: 10.09.2020 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


0,3 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


ja 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde und die untere 


Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Abnahme des Genehmigungsbescheid Az. 4.2-04219-18-43 


Ergebnis der Überwachung:  


☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


Betreiber: Stadt Verl 


Ort: Verl, Marienstr. 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Stadt Verl (0230311) 
8.11.2.4 Behandlung von nicht gef. Abfällen 
8.12.2 Lagerung von nicht gef. Abfällen 
8.5.2 Erzeugung von Kompost 
 
 


Datum der Umweltinspektion 09.09.2020 


Az: 01579-20-48 







 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle 
Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer 
festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und 
dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreieben 


 








 


Datum: 09.03.2020 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


2 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Baugenehmigung vom 21.02.2014 (Az.: 4.2-04701-13-12) 


Nachtragsgenehmigung vom 30.04.2015 (Az.: 4.2-02317-15-12) 


Genehmigungsbescheid vom  20.12.2017 (Az.: 4.2-03557-17-44) 


Ergebnis der Überwachung:  


☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


Betreiber: Technische Werke Osning GmbH 


Ort: Halle (Westf.), Lönsweg 3 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Flüssiggaslagerung 
(8150003.1) 


Datum der Umweltinspektion 03.02.2020 


Az: 01052-20-41 







 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle 
Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer 
festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und 
dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 24.11.2020 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


1,5 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


Die Überwachung war angemeldet. 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde und die untere 


Wasserbehörde  


Grundlage der Überwachung: 


Letzte Umweltinspektion vom 13.06.2017 


Ergebnis der Überwachung:  


☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


Fehlen eines Betriebstagesbuches 


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


Betreiber: Herr Middendorf 


Ort: Steinhagen, Schwarzes Feld 17-19 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Gebr. Middendorf GmbH & Co. KG 
(0242797) 
Junghennenaufzuchtanlage mit 68.000 Tierplätzen 
Arbeitsstättennr.: 0.242.797, Anlagennr. 7.1.2.1 
Umweltinspektion eines gewerblichen Tierhaltungsbetriebs 


Datum der Umweltinspektion 29.09.2020 


Az: 02923-20-47 







 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle 
Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer 
festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und 
dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben 


 








 


Datum:  


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


0,75 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


Die Überwachung war angemeldet. 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde und die untere 


Wasserbehörde. 


Grundlage der Überwachung: 


Letzte Umweltinspektion vom 13.06.2017 


Ergebnis der Überwachung:  


☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


Fehlen eines Betriebstagebuches 


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


Betreiber: Gebr. Middendorf GmbH & Co. KG 


Ort: Steinhagen, Holstheide 16 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Junghennenaufzucht 68000 Plätze 
(0237667.0001) 
Arbeitsstättennr.: 0.237.667; Anlagennr.: 7.1.2.1 
Umweltinspektion eines gewerblichen Tierhaltungsbetriebs 


Datum der Umweltinspektion 29.09.2020 


Az: 03363-20-47 







 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle 
Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer 
festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und 
dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 15.03.2021 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
0,75 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch: 


 die untere Immissionsschutzbehörde und 


 die untere Wasserbehörde 


Grundlage der Überwachung: 
 letzter Genehmigungsbescheid der Tierhaltungsanlage vom 02.11.2011, Az. 4.2-03882-10-44 


(Änderungsgenehmigung) 


 letzte Umweltinspektion vom 09.10.2017 


Ergebnis der Überwachung:  


☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


Betreiber: Oesterweger Geflügelhof 


Ort: Versmold, Lange Straße 36-38 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Geflügelaufzuchtanlage (Anlagen-Nr.: 7.1.2.1 bzw. 7.1.3.1 ) 
mit 154.000 Aufzuchtplätzen 
(0315031.0002) 


Datum der Umweltinspektion 14.12.2020 


Az: 03788-20-44 







 


☐ Schwerwiegende Mängel:  


 [Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, 
erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu 
fordern. Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu 
überprüfen und zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


keine 








 


Datum: Jan. 2021 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


2 Stunden je Einzeltermin 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


4 x unangemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die die untere Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Genehmigungsbescheid vom  /Ordnungsverfügung vom /weitere Verordnungen und 


Verwaltungsvorschriften: 7. Nachtragsbescheid zur Deponiegenehmigung vom 18.09.1979 


Ergebnis der Überwachung:  


☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel:  


Ungeeignetem Rekultivierungsboden wurde nicht entfernt. Es liegt eine Klage vor dem 


Verwaltungsgericht Minden vor. 


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


Betreiber: 


Landwehr Bauschuttdepot GmbH & Co. KG, 


Samtholzstr. 80, 33442 Herzebrock-Clarholz 


 Ort: Gütersloh, Niehorst, An den Sandgruben 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Boden- und Bauschutt Deponie Niehorst 


Datum der Umweltinspektion 13.02.2020, 20.04.2020, 15.06.2020, 02.09.2020 


Az: 4.5.1-web-Niehorst 







 


      


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Bewertung durch einen externen Gutachter. Stellungnahmen zum Klageverfahren. 







